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Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB)

Erich Vetter GmbH - auf Basis der WKO-AGB fir Sanitar-, Heizungs- und Liftungstechniker

Geltung

Diese Geschaftsbedingungen gelten zwischen der Erich Vetter GmbH und natirlichen und juristischen Personen (Kunde) fur das
gegenstandliche Rechtsgeschaft sowie gegeniber unternehmerischen Kunden auch fur alle kiinftigen Geschéfte, selbst wenn im
Einzelfall, insbesondere bei kiinftigen Ergédnzungs- oder Folgeauftragen darauf nicht ausdriicklich Bezug genommen wurde.

Es gilt gegenuber Kunden jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelle Fassung unserer AGB, abrufbar auf unserer Homepage
(Www.vetter.co.at).

Wir kontrahieren ausschlieRlich unter Zugrundelegung unserer AGB.
Geschaftsbedingungen des Kunden oder Anderungen bzw. Erganzungen unserer AGB bediirfen unserer schriftlichen Zustimmung.

Angebot/Vertragsabschluss
Unsere Kostenvoranschlage & Angebote sind unverbindlich.

Zusagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits oder von diesen AGB abweichende Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem
Vertragsabschluss werden gegentiber Kunden erst durch unsere schriftliche Bestéatigung verbindlich.

Kostenvoranschlage sind grundséatzlich entgeltlich. Erfolgt eine Beauftragung mit sdmtlichen im Kostenvoranschlag umfassten Leistungen,
wird der gegensténdlichen Rechnung das Entgelt fir den Kostenvoranschlag gutgeschrieben.

Preise

Preisangaben sind grundsétzlich nicht als Pauschalpreis zu verstehen.

Fir vom Kunden angeordnete Leistungen, die im urspringlichen Auftrag keine Deckung finden, besteht Anspruch auf angemessenes
Entgelt.

Die fach- und umweltgerechte Entsorgung von Altmaterial hat der Kunde zu veranlassen. Werden wir gesondert hiermit beauftragt, ist dies
vom Kunden zusétzlich im hierfur vereinbarten Ausmalf3, mangels Entgeltsvereinbarung angemessen zu verguten.

Treten zwischen Vertragsabschluss und Leistungsausfiihrung Erhéhungen bei
a) Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag ein,
b) Beschaffungs- u. Materialkosten auf Grund von Empfehlungen der Paritatischen Kommission oder auf Grund von
Anderungen der Weltmarktpreise fiir Rohstoffe ein,
so erhohen sich die in Betracht kommenden Preise entsprechend.

Bogenférmig verlegte Leitungen werden im Au3enbogen gemessen. Formstiicke und Armaturen werden im Rohrausmall mit gemessen,
jedoch separat verrechnet. Das Ausmal des Korrosionsschutzes und des Anstrichs wird gleich dem Ausmalfd der darunter befindlichen
Rohre angenommen. Das Ausmafd der Warmedammung wird an den AuRenflachen gemessen. Unterbrechungen bis max. 1 Meter bleiben
unbericksichtigt.

Beigestellte Ware

Werden Geréate oder sonstige Materialien vom Kunden bereitgestellt, sind wir berechtigt, dem Kunden einen Zuschlag von 15,5 % des
Werts der beigestellten Gerate bzw. des Materials zu berechnen.

Solche vom Kunden beigestellte Gerate und sonstige Materialien sind nicht Gegenstand von Gewahrleistung.

Zahlung
Ein Drittel des Entgeltes wird bei Vertragsabschluss, ein Drittel bei Leistungsbeginn und der Rest nach Leistungsfertigstellung fallig.
Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf einer ausdrucklichen, gegeniiber unternehmerischen Kunden, schriftlichen Vereinbarung.

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der Héhe von 9 % jahrlich zu berechnen; hierdurch werden
bestehende Anspriiche auf Ersatz héherer Zinsen nicht beeintrachtigt.

Kommt der Kunde im Rahmen anderer mit uns bestehender Vertragsverhéltnisse in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Erfullung
unserer Verpflichtungen aus diesem Vertrag bis zur Erfullung durch den Kunden einzustellen.

Bei Uberschreitung der Zahlungsfrist verfallen gewahrte Vergiinstigungen (Rabatte, Abschlage u.a.)) und werden der Rechnung
zugerechnet.

Mahn- und Wechselspesen gehen zu Lasten vom Kunden.

Werden unserem Unternehmen nach Vertragsabschluss Umstande uUber mangelnde Zahlungsfahigkeit des Kunden oder uber dessen
schlechte wirtschaftliche Lage bekannt, sind wir berechtigt, alle erbrachten Leistungen sofort abzurechnen und fallig zu stellen und die
Fortfuhrung der Arbeiten von der Stellung entsprechender Sicherheiten durch den Kunden abhéngig zu machen.

Die Aufrechnung von Forderungen des Kunden mit solchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Auftragnehmer
zahlungsunfahig geworden ist oder dass die Gegenforderungen des Auftragnehmers mit seiner Verbindlichkeit aus dem Auftrag im
rechtlichen Zusammenhang stehen, gerichtlich festgestellt oder vom Auftragnehmer anerkannt worden sind.

Bonitatsprifung

Im Fall einer Bonitatsprifung erklart der Kunde sein ausdrickliches Einverstéandnis, dass seine Daten ausschlieRlich zum Zwecke des
Glaubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Glaubigerschutzverbande tbermittelt werden durfen.
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Mitwirkungspflichten des Kunden

Unsere Pflicht zur Leistungsausfiihrung beginnt frihestens, sobald der Kunde alle baulichen, technischen sowie rechtlichen
Voraussetzungen zur Ausfuhrung geschaffen hat, die im Vertrag oder in vor Vertragsabschluss dem Kunden erteilten Informationen
umschrieben wurden oder der Kunde aufgrund einschlagiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen musste.

Insbesondere hat der Kunde vor Beginn der Leistungsausfihrung die nétigen Angaben Uber die Lage verdeckt gefiihrter Strom-, Gas- und
Wasserleitungen oder &hnlicher Vorrichtungen, Fluchtwege, sonstige Hindernisse baulicher Art, sonstige mdgliche Stérungsquellen,
Gefahrenquellen sowie die erforderlichen statischen Angaben und allfallige diesbeziigliche projektierte Anderungen unaufgefordert zur
Verfugung zu stellen.

Kommt der Kunde dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, ist unsere Leistung nicht mangelhaft. Dies gilt fur die infolge falscher
Kundenangaben nicht voll gegebene Leistungsfahigkeit.

Der Kunde hat die erforderlichen Bewilligungen Dritter sowie Meldungen und Bewilligungen durch Behdrden auf seine Kosten zu
veranlassen. Auf diese weisen wir im Rahmen des Vertragsabschlusses hin, sofern nicht der Kunde darauf verzichtet hat oder der
unternehmerische Kunden aufgrund Ausbildung oder Erfahrung tber solches Wissen verfiigen musste.

Die fiir die Leistungsausfiihrung einschlieRlich des Probebetriebes erforderliche Energie und Wassermengen sind vom Kunden auf dessen
Kosten beizustellen.

Der Kunde hat uns fir die Zeit der Leistungsausfihrung kostenlos versperrbare Raume fir den Aufenthalt der Arbeiter sowie fur die
Lagerung von Werkzeugen und Materialien zur Verfligung zu stellen.

Leistungsausfiihrung

Dem Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte geringfiigige Anderungen unserer Leistungsausfilhrung gelten als vorweg genehmigt.
Sachlich (z.B. Anlagengréf3e, Baufortschritt, u.a.) gerechtfertigte Teillieferungen und -leistungen sind zuléssig.

Verschleif3teile haben nur die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Lebensdauer.

Bei behelfsmafigen Instandsetzungen besteht lediglich eine sehr beschrénkte und den Umsténden entsprechende Haltbarkeit.

Im Rahmen von Montage- und Instandsetzungsarbeiten kdnnen Schaden
a) an vorhandenen verlegten Leitungen, Rohrleitungen, Armaturen, sanitéren Einrichtungsgegenstéanden und Geréaten als Folge
nicht erkennbarer Gegebenheiten oder Materialfehler
b) bei Stemmarbeiten in zerruttetem oder bindungslosem Mauerwerk
entstehen. Solche Schéaden sind von uns nur zu verantworten, wenn wir diese nachweislich schuldhaft verursacht haben.

Leistungsfristen und Termine

Fristen und Termine verschieben sich bei hoherer Gewalt, Streik, nicht vorhersehbare und von uns nicht verschuldete Verzégerung
unserer Zulieferer oder sonstigen vergleichbaren Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, in jenem Zeitraum,
wahrenddessen das entsprechende Ereignis andauert. Davon unberiihrt bleibt das Recht des Kunden auf Rucktritt vom Vertrag bei
Verzdgerungen die eine Bindung an den Vertrag unzumutbar machen.

Werden der Beginn der Leistungsausfihrung oder die Ausfihrung durch dem Kunden zuzurechnende Umstande verzogert oder
unterbrochen, insbesondere aufgrund der Verletzung der Mitwirkungspflichten gemafl Punkt 7. dieser AGB, so werden Leistungsfristen
entsprechend verlangert und vereinbarte Fertigstellungstermine entsprechend hinausgeschoben.

Bei Verzug mit der Vertragserfullung durch uns steht dem Kunden ein Recht auf Ricktritt vom Vertrag nach Setzung einer angemessenen
Nachfrist zu. Die Setzung der Nachfrist hat schriftlich (von unternehmerischen Kunden mittels eingeschriebenen Briefs) unter gleichzeitiger
Androhung des Rucktritts zu erfolgen.

Gefahrtragung

Die Gefahr fur von uns angelieferte und am Leistungsort gelagerte oder montierte Materialien und Gerate, an welchen
vereinbarungsgem&R Eigentum Ubertragen werden soll, tragt der Kunde. Vom Kunden verschuldete Verluste und Beschadigungen an
unseren Geraten und sonstigen Gegenstéanden (z.B. unser Montagewerkzeug), an welchen vereinbarungsgemafl kein Eigentum
Uibergehen soll, gehen zu seinen Lasten.

Annahmeverzug

Gerat der Kunde langer als 3 Wochen in Annahmeverzug (Verweigerung der Annahme, Verzug mit Vorleistungen oder anders), und hat
der Kunde trotz angemessener Nachfristsetzung nicht fir die Beseitigung der ihm zuzurechnenden Umsténde gesorgt, welche die
Leistungsausfuhrung verzdgern oder verhindern, durfen wir bei aufrechtem Vertrag Uber die fur die Leistungsausfihrung spezifizierten
Geréte und Materialien anderweitig verfugen.

Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir ebenso berechtigt, bei Bestehen auf Vertragserfillung die Ware bei uns einzulagern, woflr uns
eine Lagergebuhr in Héhe von 10% des Auftragswertes zusteht.

Davon unberihrt bleibt unser Recht, das Entgelt fur erbrachte Leistungen féllig zu stellen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag
zuriickzutreten.

Im Falle eines berechtigten Ricktritts vom Vertrag dirfen wir einen pauschalierten Schadenersatz in Héhe von 15% des Auftragswertes
zuziglich USt ohne Nachweis des tatsdchlichen Schadens vom Kunden zu verlangen. Die Verpflichtung zur Zahlung eines
Schadenersatzes durch einen unternehmerischen Kunden ist vom Verschulden unabhangig.

Die Geltendmachung eines hdheren Schadens ist zulassig. Gegenuber Verbrauchern besteht dieses Recht nur, wenn es im Einzelfall
ausgehandelt wird.

Eigentumsvorbehalt
Die von uns gelieferte, montierte oder sonst tibergebene Ware bleibt bis zur vollstdéndigen Bezahlung unser Eigentum.

Gerat der Auftraggeber in Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer berechtigt, die in seinem Vorbehaltseigentum stehenden Waren
zuriickzunehmen, ohne dass dies einem Ruicktritt vom Vertrag gleichzusetzen ist.
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Der Kunde hat uns von der Konkurserdffnung tiber sein Vermégen od. der Pfandung unserer Vorbehaltsware unverziiglich zu informieren.

Wir sind berechtigt, zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes den Standort der Vorbehaltsware soweit fur den Kunden
zumutbar zu betreten, dies nach angemessener Vorankiindigung.

Notwendige und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung angemessene Kosten tragt der Kunde.
In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Ricktritt vom Vertrag vor, wenn dieser ausdriicklich erklart wird.
Die zurickgenommene Vorbehaltsware dirfen wir gegenuiber unternehmerischen Kunden freihandig und bestmaéglich verwerten.

Schutzrechte Dritter

Bringt der Kunde geistige Schopfungen oder Unterlagen bei und werden hinsichtlich solcher Unterlagen, Schutzrechte Dritter geltend
gemacht, so sind wir berechtigt, die Herstellung des Liefergegenstandes auf Risiko des Kunden bis zur Klarung der Rechte Dritter
einzustellen, und den Ersatz der von uns aufgewendeten notwendigen und zweckentsprechenden Kosten zu beanspruchen, aul3er die
Anspriche sind offenkundig unberechtigt.

Der Kunde halt uns diesbezuglich schad- und klaglos.

Geistiges Eigentum

Plane, Skizzen, Kostenvoranschlage und sonstige Unterlagen, die von uns beigestellt oder durch unseren Beitrag entstanden sind, bleiben
unser geistiges Eigentum.

Die Verwendung solcher Unterlagen auf3erhalb der bestimmungsgem&Ren Nutzung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfaltigung,
Veroffentlichung und Zur-Verfigung-Stellung einschlieBlich auch nur auszugsweisen Kopierens bedarf unserer ausdricklichen
Zustimmung.

Der Kunde verpflichtet sich zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschéaftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenuber
(z.B. keine verbale Weitergabe von Kostenvoranschlag).

Gewahrleistung

Die Gewahrleistungsfrist fiir unsere Leistungen betragt gegeniiber Kunden ein Jahr ab Ubergabe. Der Zeitpunkt der Ubergabe ist der
Fertigstellungszeitpunkt bzw. der Rechnungslegung.

Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen, wenn die technischen Anlagen des Kunden wie etwa Zuleitungen, Verkabelungen u.&. nicht in
technisch einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand oder mit den gelieferten Gegenstanden nicht kompatibel sind, soweit dieser
Umstand kausal fur den Mangel ist.

Zur Mangelbehebung sind uns seitens des Kunden zumindest zwei Versuche einzurdumen.

Sind die Mangelbehauptungen des Kunden unberechtigt, ist der Kunde verpflichtet, uns entstandene Aufwendungen fir die Feststellung
der Mangelfreiheit oder Fehlerbehebung zu ersetzen.

Der Kunde hat zu beweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Ubergabe bereits vorhanden war.

Mangel am Liefergegenstand, die der Kunde nach Lieferung festgestellt hat oder feststellen hatte mussen sind spéatestens 5 Werktage
nach Ubergabe an uns schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mangel miissen ebenfalls in dieser angemessenen Frist ab Entdecken angezeigt
werden. Wird eine Mangelriige nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als genehmigt.

Den Kunden trifft die Obliegenheit, eine unverzigliche Mangelfeststellung durch uns zu erméglichen.

Eine etwaige Nutzung/Verarbeitung des mangelhaften Leistungsgegenstandes, durch welche ein weitergehender Schaden droht oder eine
Ursachenerhebung erschwert bzw. verhindert wird, ist vom Kunden unverziglich einzustellen, soweit dies nicht unzumutbar ist.

Haftung

Wegen Verletzung vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmdglichkeit, Verzug etc. haften wir bei
Vermdogensschaden nur in Fallen von Vorsatz oder grober Fahrléassigkeit.

Gegeniiber Kunden haften wir abgesehen von Personenschaden nur, wenn uns grobe Fahrlassigkeit nachgewiesen wird. Kunden
gegeniber ist die Haftung auch beschréankt mit dem Haftungshochstbetrag einer durch uns abgeschlossenen Haftpflichtversicherung.

Schadenersatzanspriiche von Kunden sind bei sonstigem Verfall binnen sechs Monaten ab Kenntnis gerichtlich geltend zu machen.

Der Haftungsausschluss umfasst auch Anspriiche gegen unsere Mitarbeiter, Vertreter und Erfullungsgehilfe aufgrund Schadigungen, die
diese dem Kunden zufuigen.

Unsere Haftung ist ausgeschlossen fiir Schaden durch unsachgemaRe Behandlung oder Lagerung, Uberbeanspruchung, Nichtbefolgen
von Bedienungs- und Installationsvorschriften, fehlerhafter Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhaltung durch den Kunden oder
nicht von uns autorisierte Dritte, oder natlrliche Abnutzung, sofern dieses Ereignis kausal fir den Schaden war. Ebenso besteht der
Haftungsausschluss fur Unterlassung notwendiger Wartungen, sofern wir nicht vertraglich die Pflicht zur Wartung tbernommen haben.

Wenn und soweit der Kunde fur Schaden, fur die wir haften, Versicherungsleistungen durch eine eigene oder zu seinen Gunsten
abgeschlossen Schadenversicherung (z.B. Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, Feuer, Betriebsunterbrechung und andere) in
Anspruch nehmen kann, verpflichtet sich der Kunde zur Inanspruchnahme der Versicherungsleistung und beschréankt sich unsere Haftung
insoweit auf die Nachteile, die dem Kunden durch die Inanspruchnahme dieser Versicherung entstehen (z.B. hdohere
Versicherungspramie).

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, so wird dadurch die Gultigkeit der Ubrigen Teile nicht beruhrt.

Allgemeines

Es gilt 6sterreichisches Recht.

Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
Gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmens (Wien).
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	Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundelegung unserer AGB.
	Geschäftsbedingungen des Kunden oder Änderungen bzw. Ergänzungen unserer AGB bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.

	Angebot/Vertragsabschluss
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	Beigestellte Ware
	Werden Geräte oder sonstige Materialien vom Kunden bereitgestellt, sind wir berechtigt, dem Kunden einen Zuschlag von 15,5 % des Werts der beigestellten Geräte bzw. des Materials zu berechnen.
	Solche vom Kunden beigestellte Geräte und sonstige Materialien sind nicht Gegenstand von Gewährleistung.

	Zahlung
	Ein Drittel des Entgeltes wird bei Vertragsabschluss, ein Drittel bei Leistungsbeginn und der Rest nach Leistungsfertigstellung fällig.
	Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf einer ausdrücklichen, gegenüber unternehmerischen Kunden, schriftlichen Vereinbarung.
	Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 9 % jährlich zu berechnen; hierdurch werden bestehende Ansprüche auf Ersatz höherer Zinsen nicht beeinträchtigt.
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	Bonitätsprüfung
	Im Fall einer Bonitätsprüfung erklärt der Kunde sein ausdrückliches Einverständnis, dass seine Daten ausschließlich zum Zwecke des Gläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Gläubigerschutzverbände übermittelt werden dürfen.

	Mitwirkungspflichten des Kunden
	Unsere Pflicht zur Leistungsausführung beginnt frühestens, sobald der Kunde alle baulichen, technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen zur Ausführung geschaffen hat, die im Vertrag oder in vor Vertragsabschluss dem Kunden erteilten Informationen um...
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	Kommt der Kunde dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, ist unsere Leistung nicht mangelhaft. Dies gilt für die infolge falscher Kundenangaben nicht voll gegebene Leistungsfähigkeit.
	Der Kunde hat die erforderlichen Bewilligungen Dritter sowie Meldungen und Bewilligungen durch Behörden auf seine Kosten zu veranlassen. Auf diese weisen wir im Rahmen des Vertragsabschlusses hin, sofern nicht der Kunde darauf verzichtet hat oder der ...
	Die für die Leistungsausführung einschließlich des Probebetriebes erforderliche Energie und Wassermengen sind vom Kunden auf dessen Kosten beizustellen.
	Der Kunde hat uns für die Zeit der Leistungsausführung kostenlos versperrbare Räume für den Aufenthalt der Arbeiter sowie für die Lagerung von Werkzeugen und Materialien zur Verfügung zu stellen.

	Leistungsausführung
	Dem Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte geringfügige Änderungen unserer Leistungsausführung gelten als vorweg genehmigt.
	Sachlich (z.B. Anlagengröße, Baufortschritt, u.a.) gerechtfertigte Teillieferungen und -leistungen sind zulässig.
	Verschleißteile haben nur die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Lebensdauer.
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	Im Rahmen von Montage- und Instandsetzungsarbeiten können Schäden        a) an vorhandenen verlegten Leitungen, Rohrleitungen, Armaturen, sanitären Einrichtungsgegenständen und Geräten als Folge             nicht erkennbarer Gegebenheiten oder Materia...

	Leistungsfristen und Termine
	Fristen und Termine verschieben sich bei höherer Gewalt, Streik, nicht vorhersehbare und von uns nicht verschuldete Verzögerung unserer Zulieferer oder sonstigen vergleichbaren Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, in jenem Zeitrau...
	Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die Ausführung durch dem Kunden zuzurechnende Umstände verzögert oder unterbrochen, insbesondere aufgrund der Verletzung der Mitwirkungspflichten gemäß Punkt 7. dieser AGB, so werden Leistungsfristen ents...
	Bei Verzug mit der Vertragserfüllung durch uns steht dem Kunden ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zu. Die Setzung der Nachfrist hat schriftlich (von unternehmerischen Kunden mittels eingeschriebenen Briefs) ...

	Gefahrtragung
	Die Gefahr für von uns angelieferte und am Leistungsort gelagerte oder montierte Materialien und Geräte, an welchen vereinbarungsgemäß Eigentum übertragen werden soll, trägt der Kunde. Vom Kunden verschuldete Verluste und Beschädigungen an unseren Ger...

	Annahmeverzug
	Gerät der Kunde länger als 3 Wochen in Annahmeverzug (Verweigerung der Annahme, Verzug mit Vorleistungen oder anders), und hat der Kunde trotz angemessener Nachfristsetzung nicht für die Beseitigung der ihm zuzurechnenden Umstände gesorgt, welche die ...
	Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir ebenso berechtigt, bei Bestehen auf Vertragserfüllung die Ware bei uns einzulagern, wofür uns eine Lagergebühr in Höhe von 10% des Auftragswertes zusteht.
	Davon unberührt bleibt unser Recht, das Entgelt für erbrachte Leistungen fällig zu stellen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
	Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom Vertrag dürfen wir einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15% des Auftragswertes zuzüglich USt ohne Nachweis des tatsächlichen Schadens vom Kunden zu verlangen. Die Verpflichtung zur Zahlung eines Sch...
	Die Geltendmachung eines höheren Schadens ist zulässig. Gegenüber Verbrauchern besteht dieses Recht nur, wenn es im Einzelfall ausgehandelt wird.

	Eigentumsvorbehalt
	Die von uns gelieferte, montierte oder sonst übergebene Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
	Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer berechtigt, die in seinem Vorbehaltseigentum stehenden Waren zurückzunehmen, ohne dass dies einem Rücktritt vom Vertrag gleichzusetzen ist.
	Der Kunde hat uns von der Konkurseröffnung über sein Vermögen od. der Pfändung unserer Vorbehaltsware unverzüglich zu informieren.
	Wir sind berechtigt, zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes den Standort der Vorbehaltsware soweit für den Kunden zumutbar zu betreten, dies nach angemessener Vorankündigung.
	Notwendige und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung angemessene Kosten trägt der Kunde.
	In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird.
	Die zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir gegenüber unternehmerischen Kunden freihändig und bestmöglich verwerten.

	Schutzrechte Dritter
	Bringt der Kunde geistige Schöpfungen oder Unterlagen bei und werden hinsichtlich solcher Unterlagen, Schutzrechte Dritter geltend gemacht, so sind wir berechtigt, die Herstellung des Liefergegenstandes auf Risiko des Kunden bis zur Klärung der Rechte...
	Der Kunde hält uns diesbezüglich schad- und klaglos.

	Geistiges Eigentum
	Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen, die von uns beigestellt oder durch unseren Beitrag entstanden sind, bleiben unser geistiges Eigentum.
	Die Verwendung solcher Unterlagen außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zur-Verfügung-Stellung einschließlich auch nur auszugsweisen Kopierens bedarf unserer ausdrücklichen Zustim...
	Der Kunde verpflichtet sich zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber  (z.B. keine verbale Weitergabe von Kostenvoranschlag).

	Gewährleistung
	Die Gewährleistungsfrist für unsere Leistungen beträgt gegenüber Kunden ein Jahr ab Übergabe. Der Zeitpunkt der Übergabe ist der Fertigstellungszeitpunkt bzw. der Rechnungslegung.
	Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn die technischen Anlagen des Kunden wie etwa Zuleitungen, Verkabelungen u.ä. nicht in technisch einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand oder mit den gelieferten Gegenständen nicht kompatibel sind, soweit d...
	Zur Mängelbehebung sind uns seitens des Kunden zumindest zwei Versuche einzuräumen.
	Sind die Mängelbehauptungen des Kunden unberechtigt, ist der Kunde verpflichtet, uns entstandene Aufwendungen für die Feststellung der Mängelfreiheit oder Fehlerbehebung zu ersetzen.
	Der Kunde hat zu beweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe bereits vorhanden war.
	Mängel am Liefergegenstand, die der Kunde nach Lieferung festgestellt hat oder feststellen hätte müssen sind spätestens 5 Werktage nach Übergabe an uns schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel müssen ebenfalls in dieser angemessenen Frist ab Entdecke...
	Den Kunden trifft die Obliegenheit, eine unverzügliche Mangelfeststellung durch uns zu ermöglichen.
	Eine etwaige Nutzung/Verarbeitung des mangelhaften Leistungsgegenstandes, durch welche ein weitergehender Schaden droht oder eine Ursachenerhebung erschwert bzw. verhindert wird, ist vom Kunden unverzüglich einzustellen, soweit dies nicht unzumutbar i...

	Haftung
	Wegen Verletzung vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug etc. haften wir bei Vermögensschäden nur in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
	Gegenüber Kunden haften wir abgesehen von Personenschäden nur, wenn uns grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Kunden gegenüber ist die Haftung auch beschränkt mit dem Haftungshöchstbetrag einer durch uns abgeschlossenen Haftpflichtversicherung.
	Schadenersatzansprüche von Kunden sind bei sonstigem Verfall binnen sechs Monaten ab Kenntnis gerichtlich geltend zu machen.
	Der Haftungsausschluss umfasst auch Ansprüche gegen unsere Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfe aufgrund Schädigungen, die diese dem Kunden zufügen.
	Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung, Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von Bedienungs- und Installationsvorschriften, fehlerhafter Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhaltung durch den Kunden o...
	Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für die wir haften, Versicherungsleistungen durch eine eigene oder zu seinen Gunsten abgeschlossen Schadenversicherung (z.B. Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, Feuer, Betriebsunterbrechung und andere) in ...

	Salvatorische Klausel
	Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile nicht berührt.

	Allgemeines
	Es gilt österreichisches Recht.
	Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
	Gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmens (Wien).


